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Vollzug des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (KommZG); 
Abschluss einer Zweckvereinbarung zwischen der Gemeinde Offenberg und der Gemeinde 
Bernried bezüglich Schmutzwasserentsorgung der Anwesen Stimmberg 8 sowie Einöd  
Hs. - Nr. 8, 8 A, 10 und 21 durch die Gemeinde Bernried 
 
 

Bekanntmachung 

vom 15.09.2008, GZ: 20-050 
 
 
Die Gemeinde Offenberg hat der Gemeinde Bernried Aufgaben auf dem Gebiet der 
Schmutzwasserentsorgung auf einem Teilgebiet der Gemeinde Offenberg übertragen. 
 
Die hierzu erforderliche Zweckvereinbarung wurde vom Landratsamt Deggendorf mit Schreiben vom 
08.09.2008 GZ: 20-050 rechtsaufsichtlich genehmigt. 
 
Gemäß Art. 13 Abs. 1 Satz 1 KommZG wird die Zweckvereinbarung und ihre Genehmigung 
nachstehend bekanntgemacht. 
 
 
Deggendorf, den 15.09.2008 
Landratsamt Deggendorf 
 
 gez. 
 
Peterle, Oberregierungsrat 
 
 

I. 

Genehmigung  
 
 
Die zwischen der Gemeinde Offenberg und der Gemeinde Bernried am 18.08./01.09.2008 
abgeschlossene Zweckvereinbarung bezüglich der Schmutzwasserentsorgung der Anwesen 
Stimmberg 8 sowie Einöd Hs. - Nr. 8, 8 A, 10 und 21 durch die Gemeinde Bernried wird hiermit gem. 
Art. 12 Abs. 2 Satz 1 KommZG 
 
 

rechtsaufsichtlich genehmigt.  
 
 
Die Genehmigung war erforderlich, weil durch die Zweckvereinbarung der Gemeinde Bernried die 
Befugnis übertragen wurde, die für die die Gemeinde Bernried jeweils geltenden einschlägigen 
Satzungsregelungen zur Schmutzwasserentsorgung (Entwässerungssatzung und Beitrags- und 
Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung) auf den vorstehend genannten und in der 
Zweckvereinbarung näher bezeichneten Gemeindeteil der Gemeinde Offenberg anzuwenden. 
 
Die Zuständigkeit des Landratsamtes Deggendorf zur Erteilung dieser Genehmigung ergibt sich aus 
Art. 12 Abs. 2 Satz 1 i. V. m. Art. 52 Abs. 1 Nr. 3 KommZG. 
 
 



   

 171

 

II. 

 

Zweckvereinbarung 
 

gem. Art. 7 ff. KommZG 
 
 

zwischen 
 
 

der Gemeinde Bernried  
vertreten durch den Zweiten Bürgermeister Georg Biller 

 
und 

 
der Gemeinde Offenberg  

vertreten durch den Ersten Bürgermeister Nikolaus Walther 
 

über 
 

die Schmutzwasserentsorgung der Anwesen Stimmberg 8 sowie  Einöd Hs.-Nr. 8, 8 A, 10 
und 21, Gemeinde Offenberg 

 
 
 

§ 1 
Aufgabenübertragung 

 
(1) Die Gemeinde Offenberg überträgt der Gemeinde Bernried die Schmutzwasserentsorgung für 

die Anwesen Stimmberg 8 (Fl.-Nr. 328), Einöd 8 (Fl.-Nr. 304/2), Einöd 8 A (Fl.-Nr. 304/6), 
Einöd 10 (Fl.-Nr. 304/3) und Einöd 21 (Fl.-Nr. 298/1), alle Gemarkung Buchberg. Die 
Niederschlagswasserbeseitigung obliegt wie bisher den Grundstückseigentümern. 
 

(2) Die zu entsorgenden Grundstücke sind im beiliegenden Lageplan M 1:5000 farblich 
gekennzeichnet; dieser Lageplan ist Bestandteil der Zweckvereinbarung. 

 
 

§ 2 
Hoheitliche Befugnisse 

 
Die Gemeinde Bernried ist berechtigt, die für die Gemeinde Bernried jeweils geltenden 
einschlägigen Satzungsregelungen (derzeit sind dies die Entwässerungssatzung vom 
29.09.1992 sowie die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung vom 
18.10.2006) auf die in § 1 genannten, zum Gemeindegebiet Offenberg gehörenden 
Grundstücke anzuwenden, insbesondere also die Beiträge und Gebühren zu erheben und alle 
zur Durchführung dieser Satzungen erforderlichen Maßnahmen wie im eigenen Gebiet zu 
treffen. Mit der Übertragung der Aufgabe gehen auch die zur Erfüllung dieser Aufgabe 
notwendigen Befugnisse auf die Gemeinde Bernried über. 
 
 

§ 3 
Zustimmung 

 
Die für die in § 1 Abs. 1 dieser Zweckvereinbarung genannten Aufgaben erforderlichen 
Planungen bedürfen der Zustimmung der Gemeinde Offenberg. 
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§ 4 

Kostenersatz  
 

Eine Kostenersatzleistung wird nicht vereinbart. Weder die Gemeinde Bernried noch die 
Gemeinde Offenberg haben aus den übertragenen Aufgaben und Befugnissen jeweils an den 
anderen einen Kostenersatz zu leisten. 
 

 
§ 5 

Geltungsdauer, Kündigung 
 

(1) Diese Zweckvereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.  
 

(2) Eine Kündigung kann nur schriftlich unter Einhaltung einer Frist von 5 Jahren, jeweils zum 
31.12. eines Jahres, erfolgen. Wird eine Kündigung ausgesprochen, so haben die Beteiligten 
eine Auseinandersetzung anzustreben, die eine ordentliche Schmutzwasserentsorgung des 
betroffenen Gebietes gewährleistet.  

 
(3) Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund (Art. 14 Abs. 3 Satz 2 KommZG) und das 

besondere Kündigungsrecht des Art. 15 Abs. 2 KommZG bleiben unberührt. 
 
 

§ 6 
Schiedsverfahren 

 
Bei Streitigkeiten über Rechte und Pflichten der Beteiligten, die sich aus dieser 
Zweckvereinbarung ergeben, findet Art. 53 KommZG Anwendung. 

 
 

§ 7 
Genehmigung 

 
(1) Der Abschluss dieser Vereinbarung bedarf der Genehmigung des Landratsamtes Deggendorf 

(Art. 12 Abs. 2 KommZG).  
 

(2) Die Änderung und die Aufhebung der Zweckvereinbarung sind ebenfalls 
genehmigungspflichtig. 

 
 

§ 8 
Inkrafttreten  

 
Diese Zweckvereinbarung wird am Tage nach der amtlichen Bekanntmachung im Amtsblatt des 
Landkreises Degendorf wirksam (Art. 13 Abs. 1 KommZG). 
 
 
Bernried, den 18.08.2008    Offenberg, den 01.09.2008 
Gemeinde Bernried     Gemeinde Offenberg 
 
            gez.                gez. 
___________________________   ___________________________ 
Georg Biller      Nikolaus Walther 
Zweiter Bürgermeister     Erster Bürgermeister 
 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde   Der Gemeinderat der Gemeinde 
Bernried hat dieser Vereinbarung   Offenberg hat dieser Vereinbarung 
mit Beschluss vom12.08.2008    mit Beschluss vom 04.08.2008 
zugestimmt.      zugestimmt. 
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Bekanntmachung 
der 

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes zur Unterhaltung von  

Gewässern III. Ordnung in den Landkreisen Deggendor f und 
Straubing-Bogen für das Haushaltsjahr 

 
2 0 0 8 

 
 
Aufgrund des Art. 10 der Verbandssatzung und der Art. 35 Abs. 2 Nr. 3 und Art. 41 Abs 1 KommZG 
i.V. mit Art. 63 ff der Gemeindeordnung erläßt der Zweckverband folgende  
Haushaltssatzung: 
 
 

          I 
 
 

§ 1 
 
Der Verwaltungshaushalt für das Haushaltsjahr 2008 wird in den Einnahmen und Ausgaben auf je 518 
595.-- € festgesetzt. 
 
Der Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2008 wird in den Einnahmen und Ausgaben auf je 100 
000.-- € festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögenshaushalt werden nicht aufgenommen  
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Die Höhe des durch sonstige Einnahmen im Verwaltungshaushalt 2008 nicht gedeckten Bedarfs, der 
nach den einschlägigen Bestimmungen auf die Mitglieder des Zweckverbandes umgelegt werden soll 
(Verwaltungsumlage) wird auf 35445.-- € festgesetzt (Umlagesoll). 
Für die Bemessung der Umlage-Entgelte zur Unterhaltung von Gewässern III. Ordnung werden die 
vom Wasserwirtschaftsamt Deggendorf ermittelten Hektargleichwerte (§ 22 Abs.  
2-4 der Satzung) herangezogen. 
 
Die maßgeblichen Umlagegrundlagen aller Mitglieder des Zweckverbandes für das Haushalts- 
jahr 2008 betragen für die Berechnung der Verwaltungsumlage 133 873 Hektargleichwerte. Der 
Umlagesatz wird somit im Verwaltungshaushalt auf 0,2648 € je Hgw. festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Haushaltsplan wird auf 65 000.-- € festgesetzt. 
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§ 6 

 
Weitere Vorschriften, die sich auf die Einnahmen und Ausgaben und (oder) den Stellenplan beziehen, 
werden nicht in die Haushaltssatzung aufgenommen. 
 
 

§ 7 
 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2008 in Kraft. 
 
 
 

          II 
 
 
Diese Haushaltssatzung enthält keine genehmigungspflichtigen Teile. 
 
 
 

          III 
 
 
Der Haushaltsplan liegt gem. Art. 65 Abs. 3 GO in der Zeit vom 06.10.2008 bis einschließlich 
13.10.2008 in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes (Markt Hengersberg, Mimminger-Straße 2, 
94491 Hengersberg, Rathaus Zimmer 16), während der allgemeinen Geschäftsstunden zur 
Einsichtnahme auf. 
 
 
Hengersberg, 12.09.2008 
 
gez. 
 
Christian Mayer 
Verbandsvorsitzender 
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Sparkasse Deggendorf 
 
 
 
 
 

Aufgebotsverfahren  
 
 
 
 
 
Das Sparkassenbuch 
 
 
 

Nr. 3782701134 
 
 
 
ausgestellt von der Sparkasse Deggendorf ist in Verlust geraten. Gemäß Art. 35 AGBGB 
wird das Sparkassenbuch hiermit aufgeboten und der Inhaber aufgefordert, binnen einer 
Frist von 3 Monaten seine Rechte unter Vorlage des Sparkassenbuches anzumelden. Wenn 
innerhalb  dieser Zeit keine Rechte angemeldet werden, wird das Sparkassenbuch für 
kraftlos erklärt. 
 
 
 
 
 
Deggendorf, 08.09.2008 
 
 
gez.  
 
 
Sparkasse Deggendorf 
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